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1 Aufgabenstellung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das Bezirksamt Hamburg-

Bergedorf, beabsichtigt im Ortsteil Kirchwerder, gelegen am Kirchenheerweg, die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Kirchwerder 34“. Der Geltungsbereich liegt an 

der genannten Straße, umgeben von Wohnbestand nordöstlich sowie geplanten 

und bereits im Bestand befindlichen Sport-, Schul- und Wohnnutzungen südwest-

lich angrenzend. Diese sind durch den Bebauungsplan „Kirchwerder 33“ planungs-

rechtlich gesichert. 

Es ist die Festsetzung mehrerer „allgemeiner Wohngebiete“ (WA) innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplans geplant. Teilweise werden neben den 

Neuausweisungen auch bereits im Bestand befindliche Wohnnutzungen überplant 

bzw. planrechtlich gesichert. Zudem ist die Festsetzung zweier Flächen als Kin-

der- und Jungendspielplatz sowie einer KITA vorgesehen. 

Die Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist die Prüfung und 

Erörterung schallschutzfachlicher Belange im Rahmen der Planaufstellung. In die-

sem Zusammenhang ist v.a. die Prognose der relevanten verkehrlichen Schallein-

träge durch den Straßenverkehr auf dem nordwestlich des Plangebietes verlaufen-

den Kirchenheerweg sowie der Geräuschimmissionen durch die geplanten und in 

der Realisierung befindlichen Sportnutzungen innerhalb des Geltungsbereichs des 

südwestlich angrenzenden Bebauungsplanes „Kirchwerder 33“ relevant. 

Die schalltechnischen Auswirkungen der innerhalb des Geltungsbereichs festge-

setzten Stellplatzanlagen für den ruhenden Verkehr werden nicht näher unter-

sucht. Aufgrund der räumlichen Nähe zu den geplanten Wohnnutzungen ist die 

sachliche Zugehörigkeit der Anlage zum wohnortgebundenen Nutzungszweck di-

rekt erkennbar. Stellplatzimmissionen gehören zu den Alltagserscheinungen in ei-

nem Wohngebiet. Grundsätzlich haben auch Nachbarn, die von notwendigen 

Stellplätzen einer rechtlich zulässigen Wohnbebauung ausgehenden Belästigun-

gen oder Störungen im Regelfall hinzunehmen (OVG Hamburg, Beschluss Az. 2 

Bs 132/11, 16. August 2011), sofern nicht besondere örtliche Verhältnisse vorherr-

schen. Aufgrund der kleinteiligen Flächenaufteilung der Stellplatzanlagen an meh-

reren Standorten innerhalb des Geltungsbereichs („Kirchwerder 34“) wird gut-

achterlich der Anwendbarkeit eines wohngebietstypischen Regelfalls gefolgt. 

Aus den Berechnungen erfolgende schallschutzfachliche Implikationen werden er-

örtert und ggf. in Form von Festsetzungsempfehlungen zur Überführung in den 

Bebauungsplan formuliert. 
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 - an Sonn- und Feiertagen: 07:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 20:00 - 22:00 Uhr 

- Nacht (ungünstigste volle Stunde) 

 - an Werktagen:  22:00 - 06:00 Uhr 

 - an Sonn- und Feiertagen:  22:00 - 07:00 Uhr 

Die Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, 
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in 
der Zeit von 9:00 bis 20:00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. 

• Seltene Ereignisse 

Bei besonderen, seltenen Ereignissen und Veranstaltungen (an höchstens 18 Kalendertagen 
eines Jahres) gilt folgendes: 
Die Immissionsrichtwerte der Tabelle dürfen um nicht mehr als 10 dB überschritten werden, 
keinesfalls aber dürfen die folgenden Höchstwerte überschritten werden: 

- tags (außerhalb der Ruhezeiten):  70 dB(A) 

- tags (innerhalb der Ruhezeiten):  65 dB(A) 

- nachts: 55 dB(A) 

• Einzelne Geräuschspitzen (Maximalpegel) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 

30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

Die Immissionsrichtwerte innen dürfen um nicht mehr als 10 dB überschritten werden.  

Bei seltenen Ereignissen dürfen die hierfür geltenden Immissionsrichtwerte durch einzelne, 

kurzzeitige Geräuschspitzen tags um nicht mehr als 20 dB und nachts um nicht mehr als 10 dB 

überschritten werden. 

3.4 Spielplätzte/KITA 

Teil der Planung sind weiterhin zwei Kinderspielplätzte. Diese werden zeitweilig 

ebenfalls geräuschemittierend auf die potenziellen schutzwürdigen Nutzungen in 

der Umgebung einwirken. Eine diesbezügliche schalltechnische Berechnung und 

Beurteilung ist schallschutzfachlich jedoch nicht angezeigt, da gem. § 22 , Abs. 1a 

Bundes-Immissionsschutzgesetz /7/ u.a. Kinderspielplätze und ähnliche Einrich-

tungen im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursachen und da-

her auch keine Immissionsgrenz- und -richtwerte im Sinne einer Privilegierung 

herangezogen werden sollen. 

Viel mehr sind durch Kinderspiel verursachte Geräusche als wünschenswerter 

bzw. erforderlicher Teil einer altersgemäßen Entwicklung der Kinder als sozialadä-

quat in einem Schul- und Wohnumfeld hinzunehmen. Aus diesem Grunde erfolgt 

innerhalb der vorliegenden Untersuchung weder eine Immissionsberechnung zu 

den Geräuschen durch den Kinderspielplatz noch eine entsprechende Beurteilung. 
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4 Berechnungsgrundlagen 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan in der Version 9 der 

SoundPlan GmbH durchgeführt. Das Plangebiet und seine für die schalltechni-

schen Berechnungen maßgebliche Nachbarschaft werden in einem 3-dimensiona-

len Geländemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die vorhandenen und ge-

planten Gebäude sowie sonstige für Abschirmung und Reflexion relevante Ele-

mente sowie die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und Höhe aufgenommen 

(vgl. Anlage 1a und 1b). Die Topographie weist keine besonderen Erhebungen auf 

und wird daher als weitgehend eben angesetzt. 

Die Ausbreitungsberechnung der Schallimmissionen durch die benachbarten 

Sportanlagen zum untersuchten Vorhaben, wird auf Grundlage der 18.BImSchV // 

in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2:1999-10 „Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien“ /8/ durchgeführt. 

Für die Berechnung nach DIN ISO 9613-2:1999-10 ist der Faktor C0 für die Be-

rechnung von Cmet erforderlich. Dieser wurde für Hamburg auf Grundlage des AK-

TERM-Datensatzes von 2023 der Station Hamburg-Fuhlsbüttel berechnet. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung erfolgt nach 

den Vorgaben der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV /2/ bzw. nach 

dem Teilstückverfahren der „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 

2019“ – RLS-19 /9/. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie Straßenoberflä-

che des relevanten Straßenverkehrswegs wurden bei einer Besichtigung vor Ort 

festgestellt bei den Ermittlungen der Schallemissionen in Ansatz gebracht.  

Die Geräuschimmissionen durch Verkehrs- und Sportlärm wurden für den geplan-

ten Geltungsbereich als Schallimmissionsplan für den Tag- und den Nachtzeit-

raum in einer Höhe von 5,4m berechnet. Diese entspricht in etwa der eines durch-

schnittlichen 1. Obergeschosses. 
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5.2.1 Sonntag Punktspiele 

Sportplatz 

Da die geplanten Spielfelder durch die Sportvereine auch sonntags genutzt wer-

den sollen, wird eine beispielhafte Sonntag-Variante modelliert, in der die Punkt-

spiele (auch im Ruhezeitraum) stattfinden. Für die Punktspiele der Jugend- und 

Erwachsenenmannschaften wird die Anwesenheit eines Schiedsrichters berück-

sichtigt. Gemäß VDI 3770:2012-09 „Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- 

und Freizeitanlagen“ /10/ errechnet sich in Abhängigkeit von 50 Zuschauern für 

die 4.750 m2 Fläche ein Schallleistungspegel von LWA = 104,8 dB(A). 

Aufgrund keiner vorliegenden ausgewiesenen Zuschauerbereiche für die Fußball-

felder, wird das Spielfeld nach VDI 3770:2012-09 /10/ seitlich um je 2 Meter ver-

breitert und mit den Zuschlägen der Schallemissionen der Zuschauer modelliert. 

Für die Punktspiele wird ein Spitzenpegel von LWAmax = 118 dB(A) aufgrund der 

Schiedsrichterpfiffe angesetzt. 

Es wird eine Anzahl von 3 Spielen angenommen, wobei zwei der Spiele außerhalb 

und ein Spiel innerhalb der Ruhezeit stattfindet. Daraus ergeben sich folgende 

Nutzungszeiten:  

• 3,0 Std. außerhalb der Ruhezeit (9:00-13:00 Uhr und 15:00-20:00 Uhr) 

• 1,5 Std. innerhalb der Ruhezeit (13:00-15:00 Uhr) 

Die berücksichtigten Emissionsdaten dieser Variante sind in Tabelle 5 beschrie-

ben. 

Für die geplanten Sportplätze sind Lautsprecher nicht vorgesehen. Sollten im 

Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans Lautsprecher eingeplant werden, sind 

deren schalltechnische Auswirkung zusätzlich zu untersuchen. 

Kleines Spielfeld bzw. Bolzplatz  

Zu der vollen Belegung des Spielfeldes am Sonntag (8-22 Uhr) auf der Südseite 

des Sportplatzes werden folgende Annahmen parallel zur Nutzung des Haupt-

spielfeldes für die Berechnung verwendet: 

• 1,0 Std. in der Ruhezeit (7:00-9:00 Uhr) 

• 9,0 Std. außerhalb der Ruhezeit (9:00-13:00 Uhr und 15:00-20:00 Uhr) 

• 2,0 Std. in der Ruhezeit (13:00-15:00 Uhr) 

• 2,0 Std. in der Ruhezeit (20:00-22:00 Uhr) 

Das kleine Spielfeld wurde gemäß VDI 3770:2012-09 wie ein Bolzplatz mit einem 

Schallleistungspegel LWA von 93 dB(A) von 12 Spielenden betrachtet, einem Im-

pulshaltigkeitszuschlag KI von 5 dB und einem Spitzenpegel von 108 dB(A). Die 

Lage der angesetzten Schallquellen ist den Anlagen 3 a/b zu entnehmen. 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

6.1 Verkehr 

Die Berechnungsergebnisse durch die prognostizierten Geräuschimmissionen des 

Kirchenheerweges sind als Schallimmissionsplan in einer Höhe von 5,4 m über 

Gelände in der Anlage 2a für den Tagzeitraum zwischen 06:00 und 22:00 Uhr so-

wie in der Anlage 2b für den Nachzeitraum zwischen 22:00 und 06:00 dargestellt. 

Die geplanten Baugrenzen und somit abwägungsrelevanten Bereiche des Bebau-

ungsplans sind durch die blauen Markierungslinien gekennzeichnet. 

Innerhalb des Tagzeitraumes wird der Grenzwert der 16. BImSchV /2/ für allge-

meine Wohngebiete von 59 dB(A) im Nahbereich der Straße (bis ~20 Meter von 

der Straßenmittelachse, ab dem gelb eingefärbten Pegelbereich in Anlage 2a) 

überschritten, was die die geplanten Baugrenzen knapp tangiert. In den weiteren 

Teilen des Bebauungsplangebietes wird der Immissionsgrenzwert am Tage einge-

halten. Im straßennahen Bereich der geplanten KITA-Fläche werden am Tag an 

der äußersten Grenze der Ausweisung Beurteilungspegel von 60 dB(A) knapp er-

reicht, im restlichen Bereich liegen die Prognosepegel bei 55 bis 59 dB(A). 

Während der Nacht liegen die verkehrlichen Prognosepegel bis zu einer Entfer-

nung von ca. 32 Metern von der Straßenmittelachse im Überschreitungsbereich 

des nächtlichen Grenzwertes der 16. BImSchV von 49 dB(A) bei allgemeinen 

Wohngebieten (ab der gelben Einfärbung in Anlage 2b). Die weiteren Teile des 

Bebauungsplangebietes liegen unterhalb des Grenzwertes. 

Die rechtlich anerkannte Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) / 

60 dB(A) wird folglich weder tags noch nachts überschritten. 

Planinduzierter Mehrverkehr 

Eine weitere Fragestellung der vorliegenden Untersuchung beschäftigt sich mit der 

Berechnung und Beurteilung der schalltechnischen Implikationen durch straßen-

verkehrliche Schallimmissionen auf die schutzwürdige Umgebung des Planvorha-

bens unter Berücksichtigung des planinduzierten Mehrverkehrs. Dabei ist zu klä-

ren, ob durch die Realisierung des Planes hervorgerufener Mehrverkehr im Ver-

gleich zur Situation ohne Planvorhaben eine maßgebliche Verschlechterung der 

Immissionssituation in der bestehenden Nachbarschaft erwarten lässt. Auf solche 

wäre ggf. organisatorisch oder baulich zu reagieren. Dies ist gegeben, sofern die 

Realisierung des Planvorhabens einen Anstieg der Beurteilungspegel um mindes-

tens 3 dB induziert (bei gleichzeitiger Überschreitung des Grenzwertes der 

16. BImSchV) oder eine Auslösung der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 

nach geltender Rechtsauffassung von 70 dB(A) tags und/oder 60 dB(A) nachts 

vorliegt bzw. diese weiter erhöht wird. 
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Im vorliegenden Falle ist eine berechnungsgestützte Abwägung der planinduzier-

ten Mehrverkehre in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Die vorliegende 

verkehrstechnische Prognose zeigt für das gegenständliche Plangebiet bzw. der 

darauf berücksichtigten Nutzungen einen Zuwachs um 770 Kfz im DTV von 

~3.900 auf ~4.600 Fahrzeugen. Aufgrund dieses schalltechnisch geringen Ver-

kehrsmengenzuwachses ist durch die Realisierung des Planes keine maßgebliche 

Steigerung der Verkehre ggü. dem Nullfall-Szenario und somit keine maßgebliche 

Erhöhung der verkehrlich induzierten Schallimmissionen auf die maßgebliche, be-

urteilungsrelevante Umgebung vorliegend. Die Zunahme der Beurteilungspegel 

durch den planinduzierten Mehrverkehr liegt im vorliegenden Falle bei <1 dB. Erst 

bei ca. einer Verdoppelung der Straßenverkehre ist von einer Zunahme der Beur-

teilungspegel von 3 dB und somit der Erforderlichkeit der Abwägung von Schall-

schutzmaßnahmen auszugehen. Gleichzeitig werden die Grenzen zur Gesund-

heitsgefährdung nach geltender Rechtsauffassung von 70 dB(A) am Tag sowie 

60 dB(A) in der Nacht weiterhin unterschritten. 

Eine erweiterte Abwägung von Verkehrsminderungsmaßnahmen aufgrund von 

prognostizierten Pegelanstiegen ist also nicht notwendig. 

6.2 Sportlärm 

Auf Grundlage der angenommenen Nutzungszeiten der benachbarten Sportanal-

gen werden in der schalltechnischen Beurteilung folgende Zeiträume als immissi-

onsseitig am höchsten belastet identifiziert und gemäß der 18. BImSchV als abwä-

gungsrelevant berücksichtigt: 

- werktags innerhalb der Ruhezeit 

(20:00 bis 22:00 Uhr) 

- sonn- und feiertags innerhalb der mittäglichen Ruhezeit 

(13:00 bis 15:00 Uhr) 

Dies sind die Beurteilungszeiträume mit einer höheren Schutzwürdigkeit, welche in 

Form der Ruhezeitenzuschläge in der Beurteilung Berücksichtigung findet. 

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 3a und 3b als Schallimmissionspläne 

für die o.g. Zeiträume in 5,4 Metern Höhe abgebildet.  

In der werktäglichen abendlichen Ruhezeit (Anlage 3a) werden im unmittelba-

ren Nahbereich zur Sporthalle Beurteilungspegel von 50 bis 60 dB(A) prognosti-

ziert, innerhalb der geplanten Baugrenzen liegen die Prognosepegel bei 45 bis 50 

dB(A) (hellgrüne Einfärbung), was einer Unterschreitung des Immissionsrichtwer-

tes der 18. BImSchV von mindestens 5 dB entspricht. Im weiteren Gebiet des ge-

planten Bebauungsplanes werden durchgehend Beurteilungspegel von <45 dB(A) 

prognostiziert. 
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In der mittäglichen Ruhezeit am Sonntag (Anlage 3b) liegen die errechneten 

Beurteilungspegel durch den Punktspielbetrieb der Sportplätze in Bereichen mit 

entsprechendem Lagebezug etwas höher. Es werden dort Beurteilungspegel von 

45 bis maximal 55 dB(A) berechnet, ebenso wie im Nahbereich zur Sporthalle. 

Auch hier wird der heranzuziehende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) in den aus-

zuweisenden Baufeldern überall eingehalten. 

Für den Nachtzeitraum wird, abseits einzelner Pkw-Verkehre auf dem dafür vorge-

sehenen Parkplatz, keine regelhafte Nutzung unterstellt und folglich kein Beurtei-

lungspegel berechnet, da die Schalleinträge im Betrachtungsraum aufgrund des 

geringen Niveaus vernachlässigbar sind. 

Geräuschspitzen durch gelegentliche Rufe der Sporttreibenden bedingen Spitzen-

pegel von maximal 66 dB(A), somit ist kein schalltechnischer Konflikt prognosti-

ziert. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Die Freie und Hansestadt Hamburg plant im Bezirk Bergedorf die Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Kirchwerder 34“, gelegen am Kirchenheerweg im Stadtteil 

Kirchwerder. Planungsziel ist die planungsrechtliche Sicherung von Wohnnutzun-

gen durch die Ausweisung von allgemeinen Wohngebieten sowie die perspektivi-

sche Realisierung einer KITA und die damit einhergehende Festsetzung des ent-

sprechenden Bereichs als Gemeinbedarfsfläche. 

Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung war die Berechnung 

der prognostizierten Geräuschimmissionen durch potenziell relevante Schallquel-

len und die Erörterung von schallschutzfachlichen Implikationen sowie ggf. die 

Empfehlung entsprechender Festsetzungen für den Bebauungsplan. In diesem 

Zusammenhang wurden die prognostizierten Geräuschimmissionen durch den 

Straßenverkehr auf dem angrenzend verlaufenden Kirchenheerweg auf das Plan-

gebiet sowie die potenziellen Schalleinträge durch die Realisierung der Sportanla-

gen innerhalb des Geltungsbereichs des benachbarten Bebauungsplanes „Kirch-

werder 33“ südwestlich berechnet und beurteilt. 

Durch die Schallimmissionen des Sportlärms ergeben sich keine Anforderun-

gen an den Schallschutz. Der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV /5/ von 55 

dB(A) für allgemeine Wohngebiete am Tage wird überall auf den für die Realisie-

rung von schutzwürdigen Nutzungen vorgesehenen Flächen eingehalten. Für den 

Nachtzeitraum werden auf Grund lediglich marginaler Pkw-Verkehre auf dem 

Parkplstz keine relevanten Schalleinträge zu erwarten. 

Die straßenverkehrlichen Schallimmissionen erreichen im Tagzeitraum auf dem 

Plangebiet Beurteilungspegel von >59 dB(A) bis zu einer Entfernung von ca. 20 m 

zur Straßenmittelachse des Kirchenheerweges, sie überschreiten innerhalb dieses 

Bereiches somit den Grenzwert der 16. BImSchV /2/ für allgemeine Wohngebiete. 

In der Nacht wird der Grenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) bis zu einer Ent-

fernung von ca. 32 m zur Straßenmittelachse überschritten. 

Schallschutz 

Hieraus ergibt sich ein schalltechnischer Konflikt, welche in Anlehnung an die 

Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung innerhalb des Bebauungsplanes 

zu lösen ist. Aufgrund der dichten räumlichen Lagebeziehung zwischen dem Kir-

chenheerweg und den geplanten Gebäuden ist eine aktive Schallschutzmaß-

nahme in Form von straßenparallelen Schallschutzwänden schwerlich umsetzbar. 

Höhere Geschosslagen wären voraussichtlich weiterhin gegenüber dem Lärm ex-

poniert. Zudem steht einer Wandlösung der derzeitigen Grundstückserschließun-

gen in der Bestandsituation entgegen. 
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Außerhalb des eigentlichen Regelungsbereichs des Bebauungsplans besteht 

grundsätzlich die Möglichkeit zur Lärmminderung durch die Anordnung einer Ge-

schwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30. 

Aus diesem Grund wird eine gebäudeseitige Festsetzungskonzeption empfohlen. 

Eine entsprechende Festsetzung empfiehlt sich demnach wie folgt: 

„[In den gelb eingefärbten Bereichen der Anlagen 2a und 2b] sind durch geeig-

nete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Ge-

bäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume ei-

ner Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vor-

rangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Wohn-

/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume 

zu beurteilen. Für die Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein 

ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, 

Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.“ 

Die als „Gemeinbedarfsfläche KITA“ auszuweisende Fläche erreicht an der äu-

ßersten Bereichsgrenze Beurteilungspegel von 60 dB(A) am Tage. Ab einem Dau-

erschallpegel von 55 dB(A) muss bereits mit erheblichen Einschränkungen der 

Kommunikationsfähigkeit im Außenbereich gerechnet werden. Dieser Wert wird 

auf dem für die KITA vorgesehenen Baufeld bis einer Entfernung von ca. 37 Me-

tern zur Straßenmittelachse erreicht bzw. überschritten. Für diesen Bereich wird 

folgende Festsetzung empfohlen: 

„[An den mit farblicher Linie gekennzeichneten straßenzugewandten Fassa-

den der KITA] sind durch geeignete Grundrissgestaltung Fenster von Gruppen-

räumen den lärmabgewandten Seiten zuzuordnen. Für die Fenster der Gruppen-

räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausreichender Lärm-

schutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden, Dä-

chern der Gebäude geschaffen werden..“ 

Aufgrund dieses Lärmniveaus ergeben sich zwar keine zwingenden schallschutz-

fachlichen Maßnahmen für etwaige Außenbereiche im Rahmen der Planaufstel-

lung, gleichwohl empfiehlt sich aber eine entsprechende schalloptimierte Planung 

der Außenbereiche/Spielflächen der KITA, z.B. durch Abschirmung durch Ge-

bäude, der Realisierung einer Lärmschutzwand oder durch das räumliche Abrü-

cken zur Straße. Dieser Sachverhalt wird im Sinne der planerischen Zurückhal-

tung nicht spezifisch festgesetzt. Konkrete Planungen sind im Zuge des Bauge-

nehmigungsantrags näher zu prüfen. 

 

Hamburg, 19.11.20254 
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8 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan „Verkehr“ 

Anlage 1: Lageplan „Sport“ 

Anlage 2a: Schallimmissionsplan "Verkehr" in 5,4 m Höhe - Tag 06:00 - 22:00 Uhr 

Anlage 2b: Schallimmissionsplan "Verkehr" in 5,4 m Höhe - Nacht 22:00 - 06:00 

Uhr 

Anlage 3a: Schallimmissionsplan "Sportlärm" in 5,4m Höhe - Werktag Ruhezeit 

20:00 - 22:00 Uhr 

Anlage 3b: Schallimmissionsplan "Sportlärm" in 5,4m Höhe - Sonntag Ruhezeit 

13:00 - 15:00 Uhr 
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